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Abgrenzung unterschiedlicher N
utzung

A
. Planungsrechtliche Festsetzungen

gem
. § 9 (1

) BauG
B sow

ie BauN
VO

1. Art der baulichen N
utzung:

Im
 Bereich der O

rdnungsziffern A und B w
ird nach § 6 BauN

VO
 "M

ischgebiet" (M
I)  festgesetzt. 

Zulässig sind N
utzungen nach § 6 Absatz 2: 

W
ohngebäude

G
eschäfts- und Bürogebäude

Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisew
irtschaften sow

ie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
sonstige G

ew
erbebetriebe

Anlagen für Verw
altungen sow

ie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
            sportliche Zwecke

G
artenbaubetriebe 

Für die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben gilt sinngem
äß die Ausnahm

eregelung gem
äß § 1 

Abs. 5 in Verbindung m
it § 1 Abs. 9 BauN

VO
. 

N
utzungen nach § 6 Absatz 2, N

r. 7 (Tankstellen) und N
r.8 (Vergnügungsstätten) sowie die 

Ausnahm
e nach § 6 Absatz 3 (Vergnügungsstätten) sind unzulässig.

Im
 G

eltungsbereich der O
rdnungsziffer C

 w
ird nach § 4 BauN

VO
 "Allgem

eines W
ohngebiet" (W

A) 
festgesetzt. Zulässig sind N

utzungen nach § 4 Absatz 2: 
W

ohngebäude
die der Versorgung des G

ebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
            störende H

andw
erksbetriebe

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
            sow

ie die Ausnahm
en nach § 4 Absatz 3: 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes
D

ie übrigen Ausnahm
en nach BauN

VO
 § 4, Absatz 3  (sonstige nicht störende G

ewerbebetriebe, 
Anlagen für Verw

altungen, G
artenbaubetriebe, Tankstellen) sind unzulässig.

2
. M

aß der baulichen N
utzung 

D
as

M
aß der baulichen N

utzung
ist durch die G

rundflächenzahl (G
RZ) und die G

eschoßflächenzahl 
(G

FZ) festgeschrieben, es w
ird festgesetzt:

           G
eltungsbereich                 G

RZ              G
FZ

          O
rdnungsziffer A  (M

I)         0,50              1,00 
          O

rdnungsziffer B  (M
I)         0,25              0,50

          O
rdnungsziffer C

  (W
A)       0,25              0,50

D
as M

aß der baulichen N
utzung darf nicht überschritten werden, auch wenn im

 Plan durch 
Baugrenzen größere Bauflächen dargestellt sind. D

ie in der Planunterlage eingetragenen Baugrenzen 
sind unbedingt einzuhalten, auch w

enn die vorgegebenen G
RZ -  und G

FZ - W
erte nicht 

ausgeschöpft w
erden können. 

D
ie Ü

berschreitungen nach § 19 BauN
VO

 (4) Satz 2 werden nicht zugelassen.

3
. H

öhe der baulichen A
nlagen und H

öhenlage:
D

ie festgesetzte m
axim

ale W
andhöhe (Schnittpunkt aufgehendes M

auerwerk / O
berkante D

achhaut) 
sow

ie die G
esam

thöhe (Firstpunkt) der Baukörper darf nicht überschritten werden. Für den gesam
ten 

G
eltungsbereich w

ird eine m
axim

ale W
andhöhe von 6,25 m

 und eine m
axim

ale G
ebäudehöhe von 

11,50 m
 festgesetzt.

Bezugspunkt für die m
axim

ale W
andhöhe (Schnittpunkt aufgehendes M

auerwerk / O
berkante 

D
achhaut, gem

essen in der M
itte der W

and) ist bei talseitig erschlossenen G
rundstücken die O

berkante der 
Erschließungsstrraße, bei bergseitig erschlossenen der höchste an das G

ebäude angrenzende Punkt des U
rgeländes

4
. Zahl der Vollgeschosse:

Im
 gesam

ten G
eltungsbereich

 ist eine II-geschossige Bebauung als H
öchtgrenze festgesetzt.

Eine Ü
berschreitung der G

eschossigkeit ist zulässig, wenn es sich dabei um
 ein G

eschoß im
 

D
achraum

 im
 Sinne des § 2 Absatz 4 LBauO

 handelt. D
abei darf jedoch die vorgeschriebene W

and- 
und G

ebäudehöhe (Bezugspunkt wie vor) nicht überschritten w
erden.   

Außerdem
 gilt: Baum

aßnahm
en an bereits bestehenden G

ebäuden (Stand 6/ 2002) können sich am
 

Bestand orientieren.

5
. Stellung der baulichen A

nlagen:
D

ie im
 Plan eingetragene H

auptfirstrichtung (                   ) ist einzuhalten, dabei kann die H
aupt-

firstrichtung entw
eder parallel zur H

öhenlinie oder parallel zur Erschließungsstraße gewählt werden.

6
. Bauw

eise:
Innerhalb des G

eltungsbereiches dieses Bebauungsplanes ist offene Bauweise festgesetzt. Es werden 
Einzel- und D

oppelhäuser zugelassen, Reihenhäuser dagegen sind unzulässig.
Bei G

ebäudeunterkellerung sind die Keller konstruktiv gegen drückendes W
asser   (H

angwässer) 
gem

äß D
IN

 18195 Teil 6 und D
IN

 18336 zu schützen oder baukonstruktiv als „weiße W
anne" 

auszubilden.

B. Bauordnungsrechtliche G
estaltungsvorschriften  

gem
. § 9 (4) BauG

B i.V.m
. § 88 (6) LBauO

 

1
.  D

achform
 / D

achneigung / D
achaufbauten

Im
 gesam

ten G
eltungsbereich

 sind geneigte Satteldächer m
it einer D

achneigung von 35 - 48° 
zulässig. Eine Abwinkelung des Satteldaches in der G

iebelspitze zum
 Krüppelwalm

 ist erlaubt. Im
 

Bereich der O
rdnungsziffern A und B (M

ischgebiet) sind außerdem
 Betriebsgebäude als Sattel- und 

Pultdächer m
it einer D

achneigung von 15-48° zulässig. 
D

er D
achüberstand darf  50cm

 nicht überschreiten. 
G

aragen sind in der gleichen D
achform

 und D
achneigung des H

auptgebäudes zu errichten.
D

rem
pel sind zulässig, wobei die jeweils vorgeschriebene W

andhöhe nicht überschritten w
erden darf.

D
achaufbauten sind als Schlepp- und Spitzgaupen erlaubt. H

ierbei ist ein seitlicher Abstand zur 
G

iebelw
and von m

indestens 1m
 einzuhalten. D

ie H
öhe der G

aupen darf m
ax. 2m

 betragen, die 
Breite des G

aupenfensters m
uß kleiner sein als seine H

öhe (stehende Form
ate), w

obei die Breite des 
Fensters m

ax. 1,40m
 betragen darf. Bei Spitzgaupen darf das G

aupendach abgewalm
t werden. 

D
acheinschnitte in den Längsfronten als Balkone oder Loggien sind unzulässig.

Außerdem
 gilt: Baum

aßnahm
en an bereits bestehenden G

ebäuden (Stand 6/ 2002) dürfen sich an 
der bestehenden Situation orientieren. 

2
.  Äußere G

estaltung der G
ebäude

Fassade: 
Im

 Bereich der O
rdnungsziffern A, B und C

 sind für die Außenwände als O
berflächenm

aterial Putze 
w

ie Kellenstrich- oder Reibeputze sow
ie H

olz zulässig. Ausgeschlossen w
erden ortsuntypische, 

aufwendige Ziehputze. H
olzhäuser in H

olzskelettbauw
eise sind erlaubt, H

olzhäuser in 
Rundstam

m
bauw

eise sind nicht zulässig. 

D
ach:            

C
. M

aßnahm
en zum

 Schutz, zur Pflege und zur Entw
icklung 

    von Boden, N
atur und Landschaft gem

. § 9(1)20 BauG
B und

    Pflanzbindungen und Pflanzgebote gem
. § 9(1)25 BauG

B

1. Für die Befestigung von Stellplätzen, H
offlächen, Zufahrten u.a. sind wasserdurchlässige Beläge zu    

    verw
enden. G

eeignet sind z.B. offenfugiges Pflaster, Rasengitterstein, wassergebundene D
ecke, 

    Schotterrasen u.a.
2. Zur örtlichen Rückhaltung des aus der Straße abfließenden N

iederschlagswassers sind 
    straßenbegleitende M

ulden vorzusehen, die m
it O

berboden angedeckt und begrünt werden. D
ie 

    N
otüberläufe der M

ulden sind der Kanalisation zuzuführen.
3. Von den Privatgrundstücken anfallendes N

iederschlagsw
asser ist auf den G

rundstücken selbst 

4. Seitlich der Straße angeordnete Versickerungsm
ulden dürfen pro Baugrundstück einm

al auf einer 
Breite     von m

ax. 5,00 m
 m

it einer als Pflasterm
ulde oder Kastenrinne ausgebildeten Zufahrt gequert 

w
erden,     w

obei die Abflußverhältnisse zu gew
ährleisten sind. Verrohrungen sind unzulässig.

5. D
ie in der Planurkunde gekennzeichneten Bäum

e sind dauerhaft zu erhalten und während der 
    Bauarbeiten gem

. D
IN

 18920 vor Beschädigungen zu schützen.

6. In der Planurkunde als Pflanzgebot eingetragene Einzelbäum
e sind m

it einer Abweichung von m
ax. 

3m
 

    am
 dargestellten Standort zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. N

icht angewachsene Bäum
e sind in 

    der darauffolgenden Pflanzzeit zu ersetzen.

D
. U

m
setzung und Zuordnung naturschutzrechtlicher M

aßnahm
en  gem

äß § 9(1a) Satz 
2

 BauG
B und § 13

5 BauG
B

E. M
it G

eh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen gem
. § 9(1)21 BauG

B
D

ie in der Planzeichnung festgesetzten Leitungsrechte um
fassen folgende Befugnisse: Befugnis der 

Träger der Ver- und Entsorgung zur Anlage und U
nterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie 

zur erstm
aligen H

erstellung von offenen G
räben und M

ulden zur Ableitung des überschüssigen, nicht 
verschm

utzten N
iederschlagswassers

D
ie Ü

berlaufm
ulden sind vom

 G
rundstückseigentüm

er dauerhaft 
zu unterhalten und von baulichen Anlagen freizuhalten. 

F  Sonstige Festsetzungen
Einschränkungen, die sich aus der Lage im

 W
asserschutzgebiet Zone III ergeben, sind zu beachten. D

er 
Bau von W

ärm
epum

pen zur W
ärm

enutzung von G
rundw

asser, O
berflächenwasser oder Erdreich ist 

nicht zulässig.

G
 H

inw
eise

7. Pro angefangene 300 m
² G

rundstücksfläche ist auf den Baugrundstücken je ein Laubbaum
 zu  

pflanzen  und dauerhaft zu unterhalten. Im
 Plan eingetragene Pflanzgebote und der Erhalt 

vorhandener Bäum
e w

erden hierbei angerechnet. D
ie auf den privaten G

rünflächen festgesetzten 
Pflanzm

aßnahm
en sind zusätzlich durchzuführen.

8. Auf allen öffentlichen und privaten G
rünflächen ist der Einsatz von D

üngem
itteln und Bioziden jeder  

Art unzulässig.

9. Für Bepflanzungen sind auf den öffentlichen und privaten G
rünflächen und alle zeichnerisch      

dargestellten Pflanzgebote ausschließlich standortgerechte heim
ische Laubholzarten zu verwenden.      

G
eeignet sind z.B.:    

Bäum
e:

H
ainbuche (C

arpinus betulus), Feldahorn (Acer cam
pestre), Esche  (Fraxinus excelsior), Rotbuche (Fagus

sylvatica), Eberesche (Sorbus aucuparia), hochstäm
m

ige  O
bstbäum

e lokal geeigneter Sorten u.a.     
Sträucher:
H

asel (C
orylus avellana), Schw

arzer  H
olunder (Sam

bucus nigra), Kreuzdorn (Rham
nus cathartica),      

W
ildrosen (Rosa canina, R. rubiginosa  u.a.), Pfaffenhütchen (Euonym

us europaea), Roter H
artriegel      

(C
ornus sanguinea), u.a.

10. Für H
eckenpflanzungen an den G

rundstücksgrenzen sind standortgerechte heim
ische        

som
m

ergrüne G
ehölze zu verw

enden. G
eeignet sind z.B. W

ildstrauchhecken oder        
Schnitthecken aus H

ainbuche, Rotbuche, W
eißdorn, Feldahorn u.a.

1. D
ie H

erstellung landespflegerischer M
aßnahm

en auf öffentlichen G
rünflächen sowie auf der  

im
 G

eltungsbereich 2 (K1)  liegenden Ausgleichsflächen sind gem
äß § 9 (1a) Satz 2 auf der 

G
rundlage der Bodenversiegelung allen neu bebaubaren G

rundstücken sowie den Verkehrsflächen 
zugeordnet. Als Verteilungsschlüssel w

ird jew
eils der m

axim
al zulässige Versiegelungsanteil angesetzt. 

D
ie Zuordnung erfolgt dem

nach anteilig zu 65  %
 auf die Bauflächen und zu 35  %

 auf die 
Verkehrsflächen.

3. D
ie landespflegerischen M

aßnahm
en im

 G
eltungsbereich 2 (K1) auf Flurstück N

r. 113, Flur13
sind spätestens 1 Jahr nach Vorstufenausbau der Erschließungsstraße durchzufühen. 
D

argestellte Pflanzgebote auf öffentlichen Flächen sind spätestens 1 Jahr nach dem
 Endausbau 

der Erschließungsstraße durchzuführen.

2. D
argestellte Pflanzgebote auf privaten Flächen sind innerhalb von 2 Jahren nach Bezugsfertigkeit des      

jew
eiligen G

ebäudes durchzuführen.

2. D
er O

berboden ist zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend D
IN

 18915, Blatt 2, abzuschieben, ggf.      
zw

ischenzulagern und einer sinnvollen Folgenutzung zuzuführen.
3. Im

 G
eltungsbereich ist m

it unterschiedlichen Bodenverhältnissen zu rechnen. D
er U

m
fang der      

erforderlichen G
ründungsarbeiten ist durch Bodengutachten bei Beachtung der D

IN
 1054  

festzulegen.

5. Zur Verringerung der Energiekosten sollten für die Straßenbeleuchtung N
atrium

dam
pf-     

N
iederdrucklam

pen oder vergleichbare Leuchtkörper verwendet werden.

03.07.2002

11. Auf der Fläche K1 in G
eltungsbereich 2 des Bebauungsplanes w

ird der am
 Rand des Flurstückes verlaufende 

G
raben in seine Tiefenlinie zurückverlegt und breitflächig versickert. D

ie Fläche bleibt einer freien
Entw

icklung überlassen.

6. W
egen der Lage im

 W
asserschutzgebiet ist bei den jew

eiligen Baugenehm
igungsverfahren die  SG

D
 N

ord - 
Abt. W

asserw
irtschaft, Abfallw

irtschaft und Bodenschutz - zu beteiligen.

    zurückzuhalten, hierzu sind flache, m
axim

al 0,30 m
 tiefe Erdm

ulden o.ä. anzulegen, die m
it 

    O
berboden angedeckt und begrünt w

erden. Pro m
² bebauter oder versiegelter G

rundstücksfläche ist 
    ein Rückhaltevolum

en von 50 m
³ vorzuhalten. D

ie N
otüberläufe der Rückhalteflächen sind den 

    Flächen zur N
iederschlagsbew

irtschaftung im
 Straßenraum

 zuzuführen. 
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Im
 gesam

ten G
eltungsbereich  ist die D

acheindeckung in anthrazit-farbenem
 oder rotbraunem

 M
aterial

auszuführen (z.B. N
atur-, Kunstschiefer, D

achziegel, Betondachsteine). 
D

achverglasungen, Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen sind erlaubt. 
Bitum

enrollbahnen und W
ellplatten dürfen  nicht als O

berschicht verwendet werden.  
Für die Betriebsgebäude im

 Bereich der O
rdnungsziffern A  und B sind die D

ächer in blendungsfreier, 
dunkler Eindeckung auszubilden; Bitum

enrollbahnen dürfen  nicht als O
berschicht verwendet werden. 

W
erbeanlagen:

Im
 Bereich der O

rdnungsziffern A und B sind  Reklam
e- und W

erbeanlagen nur auf dem
 Betriebsgrund-

stück bis zu einer G
esam

tgröße von 2m
* 6m

  je G
rundstück zulässig. Sie m

üssen unterhalb der 
G

ebäudetraufe an der Fassadenfläche oder als  freistehendes W
erbeschild angebracht werden. 

Lichtreklam
en und Leuchtbänder sind nicht erlaubt.

G
estaltung der Außenanlagen

Im
 gesam

ten G
eltungsbereich sind Aufschüttungen und Abtragungen  bis zu einer H

öhe von 0,80m
 

erlaubt - Bezugspunkt hierfür ist das U
rgelände.

Einfriedungen sind als Staketenzäune (m
ax 0,90m

 hoch) oder  als H
ecken aus heim

ischen H
eckenge-

hölzen zulässig.  

G
eländeunterschiede sind m

it abgestuften N
atursteinm

auern oder durch abgestufte, begrünte  Bö-
schungen abzufangen. D

ie einzelnen M
auer- bzw. Böschungsabschnitte dürfen eine H

öhe von 
m

ax.  1,5 m
 nicht überschreiten und sind durch jeweils dazwischenliegende Berm

en zu gliedern. 
N

otw
endige Böschungen, Abgrabungen bzw

. techn. Anlagen (z.B. Betonrückenstützen für Pflasterrin-
nen) sind, sow

eit sie zur H
erstellung des Straßenkörpers erforderlich sind, auf den Privatgrunstücken 

zu dulden.
Für die Befestigung von Stellplätzen, H

offlächen, Zufahrten u. a. sind wasserdurchlässige Beläge zu  
verwenden. G

eeignet sind z. B. offenfugiges Pflaster, Rassengitterstein, wassergebundene D
ecke,  

Schotterrasen u. a.   

1. Eine landespflegerische Ausgleichsm
aßnahm

e zur Kom
pensation des nicht im

 Baugebiet selbst aus-
gleichbaren Bodenverlustes findet im

 G
eltungsbereich 2 auf Flurstück N

r. 113, Flur 13 statt.

4. Es w
ird em

pfohlen, aus der D
achentw

ässerung anfallendes N
iederschlagswasser in Zisternen           

    aufzufangen und als Brauchw
asser z.B. für die G

artenbewässerung zu verwenden.
    G

rundstücke, die zur Erschließungsstraße hin entw
ässern, können die erforderlichen Rückhaltungen

    auch als Zisternen nachw
eisen. Sow

eit das darin gesam
m

elte W
asser auch als Brauchwasser genutzt

    w
ird, ist eine langsam

e Entleerung durch einen gedrosselten Ablauf zu gewährleisten. Es ist nicht in
    jedem

 Fall gew
ährleistet, dass die G

runddrainagen an das Entw
ässerungssystem

 für N
iederschlags-

    w
asser angeschlossen w

erden können. Ein Anschluss von D
rainagen an den Schm

utzkanal ist 
    generell unzulässig. Es w

ird dringend em
pfohlen, alle Bauteile m

it Erdanschluss gegen drückendes 
    W

asser zu schützen.

Schnitt B-B

4.25

50 3.00 75

Baufenster 
Baufenster 

Kompensations-
fläche

426

427

428

429

430

431

432

433

434

Straßeneigentum und 
Versickerungsmulde

D
ie ortsübliche Bekanntm

achung wird nach § 12 BauG
B angeordnet:

O
rt, Datum

                                  ______________________________

O
rtsbürgerm

eister / Bürgerm
eister ______________________________

D
ie G

enehm
igungsverfügung der Bezirksregierung / der Kreisverwaltung 

vom
 _________________ / die D

urchführung des Anzeigeverfahrens 

vom
 ____________bis _______________ 

ist am
 __________________________ gem

. § 12 BauG
B ortsüblich 

bekanntgem
acht worden m

it dem
 H

inweis, dass der Bebauungsplan 

während der D
ienststunden _____________________ von jederm

ann 

eingesehen werden kann. 

M
it dieser Bekanntm

achung wurde der Bebauungsplan

                              REC
HTSVERBIN

DLICH

                                          AUSFERTIG
UN

G

D
ie Ü

bereinstim
m

ung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses 

Bebauungsplanes m
it dem

 W
illen des G

em
einde- / Stadtrates sowie die 

Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes werden bekundet.

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke m
it ihren G

renzen und 

Bezeichnungen m
it dem

 Liegenschaftskataster übereinstim
m

en.

Im
 H

inblick auf die Verwirklichung des Bebauungsplanes vorgesehene 

U
m

legung / G
renzregelung werden keine Bedenken gegen die 

O
ffenlage gem

. § 3 (2) BauG
B erhoben.

D
er Stadt- / G

em
einderat  _____________________________________ 

hat am
     ___________________________________________________ 

den Bebauungsplan gem
. § 24 der G

em
eindeordnung von Rheinland - 

Pfalz vom
 31.01.1994 und gem

. § 10 BauG
B einschließlich der blau 

eingetragenen Änderungen als Satzung

                                          BESCHLO
SSEN

   

D
ieser Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzungen ist gem

. § 

11(19 BauG
B durch Verfügung von Bezirksregierung Trier / 

Kreisverwaltung Az: 

__________________________________________________________ 

                                            G
EN

EHM
IG

T    

D
ieser Bebauungsplanentwurf einschließlich der Textfestsetzungen hat 

m
it der Begründung gem

. § 3 (2) BauG
B auf die D

auer eines M
onats in 

der Zeit vom
  ____________________________________ 

bis           ____________________________________ 

zu jederm
ann Einsicht öffentlich ausgelegen. O

rt und Dauer der 

Auslegung wurden am
   ___________________________________ 

m
it dem

 H
inweis ortsüblich bekanntgem

acht, dass Bedenken und 

Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

D
er Stadt- / G

em
einderat hat am

_________________________________

gem
 § 2 (1) BauG

B die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen.

Am
 ________________________________ wurde dieser 

Bebauungsplan-entwurf gebilligt und seine O
ffenlegung gem

. § 3(2) 

BauG
B beschlossen, nachdem

 gem
. § 4 BauG

B die in Betracht 

kom
m

enden Träger öffentlicher Belange und die Behörden und Stellen, 

die von der Planung berührt wer-den, bei der Planaufstellung beteiligt 

worden sind, sowie gem
. § 3 (19) BauG

B den Bürgern G
elegenheit zur 

Äußerung und Erörterung gegeben wurde.

D
ieser Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzungen 

ist gem
. § 11 (3) BauG

B am
 _____________________________________ 

bei der Bezirksregierung Trier / Kreisverwaltung _____________________ 

angezeigt worden. 

Verletzungen von Rechtsvorschriften werden nicht geltend gem
acht.    

Verletzungen von Rechtsvorschriften wurden 

bis zum
 ____________________________ 

nicht geltend gem
acht.

O
rt, Datum

                                  ______________________________

O
rtsbürgerm

eister / Bürgerm
eister ______________________________

O
rt, Datum

    ___________________________________________

im
 Auftrag      ___________________________________________

O
rt, Datum

    ___________________________________________

im
 Auftrag      ___________________________________________

O
rt, Datum

    ___________________________________________

im
 Auftrag      ___________________________________________

O
rt, Datum

                          ___________________________________

Stadt-/ G
em

eindeverwaltung ___________________________________

O
rt, Datum

                          ___________________________________

Stadt-/ G
em

eindeverwaltung ___________________________________

O
rt, Datum

                          ___________________________________

Stadt-/ G
em

eindeverwaltung ___________________________________

O
rt, Datum

                          ___________________________________

Stadt-/ G
em

eindeverwaltung ___________________________________

O
rt, Datum

  ___________________________________

Katasteram
t  ___________________________________

O
rt, Datum

  ___________________________________

Katasteram
t  ___________________________________

Rechtsgrundlagen zum
 Bebauungsplan

1. Baugesetzbuch (BauG
B) in der Fassung der Bekanntm

achung vom
 

27.08.1997 (BG
BI. I S. 2141,  bereinigt 1998 I S. 137), zuletzt  geändert 

durch das G
esetz vom

 15.12.2001 (BG
BI. I S. 3762) 

2. Verordnung über die bauliche N
utzung der G

rundstücke 
(Baunutzungs-verordnung- BauN

VO
) i.d.F.  der Bekanntm

achung vom
 

23.01.1990 (BG
 Bl. I S.132), zuletzt geändert durch Art. 3 des G

esetzes zur  
Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von 
W

ohnbau-land vom
  22.04.1993 (BG

BI. I S. 466). 
3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhaltes (Planzei-  chenverordnung 1990-PlanzV 90) in der Fassung 
vom

 18.12.1990 (BG
BI. I S. 58) sowie der Anlage  zur PlanzV 90. 

4. Bundesim
m

issionsschutzgesetz (Blm
SchG

) in der Fassung vom
 

14.05.1990 (BG
BI. I S. 880), zuletzt  geändert durch das G

esetz vom
 

09.09.2001 (BG
BI. I S. 2331). 

5. Bundesnaturschutzgesetz (BN
atSchG

) in der Fassung der 
Bekanntm

achung vom
 21.09.1998 (BG

BI.  I S. 2994), zuletzt geändert 
durch G

esetz vom
 09.09.2001 (BG

BI. I S. 2331) 
6.G

esetz über die U
m

weltverträglichkeitsprüfung (UVPG
) in der Fassung der 

Bekanntm
achung vom

  05.09.2001 (BG
BI. I S. 2350) 

7. G
em

eindeordnung für Rheinland-Pfalz (G
em

O
) in der Fassung vom

 
31.01.1994 (G

VBI. S. 153)  zuletzt geändert durch Landesgesetz vom
 

06.02.2001 (G
VBI. S. 29). 

8. Landespflegegesetz (LPflG
) in der Fassung vom

 05.02.1979 (G
VBI. S. 

36), zuletzt geändert am
  30.11.2000 (G

VBI. S. 504). 
9. Landesbauordnung (LBauO

) in der Fassung vom
 24.11.1998 (G

VBI. S. 
365), zuletzt geändert am

  06.02.2001 (G
VBI. S. 29). 

10. W
asserhaushaltsgesetz (W

H
G

) in der Fassung der Bekanntm
achung 

vom
 12.11.1996 (BG

BI. I S.  1695), zuletzt geändert durch G
esetz vom

 
09.09.2001 (BG

BI. I S. 2331) 
11. Landeswassergesetz (LW

G
) in der Fassung vom

 14.12.1990 (G
VBI. S. 

11), zuletzt geändert durch  G
esetz vom

 09.11.1999 (G
VBI. S. 407).

12. Landesstraßengesetz (LStrG
) i. d. F. vom

 01.08.1977 (G
VBI. S. 273), 

zuletzt geändert durch G
esetz vom

 06.02.2001 bzw. 28.12.2001 (G
VBI. S. 

303)

Planfassung zur G
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an der Straßenseite.


